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Anfrage der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 
Kriterien zur Auswahl von Vorranggebieten für Windenergie in Ruchheim 

Vorlage Nr.: 20247717 

 

Stellungnahme Bereich Stadtentwicklung 
 

1. Laut Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) ist der vorgesehene Standort für Windener-
gie auf Ruchheimer Gemarkung („am Hüttengraben“ Ruchheim Ost/Nähe Schellerweiher) 
„mit voraussichtlich geringeren bis mittleren negativen Umweltauswirkungen verbunden“ 
und deshalb nur „bedingt geeignet“. Wie ist die Einschätzung de VRRN begründet? Was 
genau sind die „geringen bis mittleren negativen Umweltauswirkungen“? 

 
Im Zuge der planbegleitenden Umweltprüfung wurden für alle Potenzialflächen von Seiten 
des VRRN die Schutzgüter Mensch / Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt / Fläche / Bo-
den / Wasser / Klima-Luft / Landschaft / Kulturgüter und sonstige Sachgüter bezüglich ihrer 
Betroffenheit bei Inanspruchnahme und die potenzielle Erheblichkeit hin beurteilt. Diese Be-
wertung mündet in eine Gesamteinschätzung mit der Einstufung der Umwelterheblichkeit 
und daraus abgeleiteter Konsequenzen aus Umweltgesichtspunkten.  
Im Falle des geplanten Vorranggebietes auf Ruchheimer Gemarkung trifft gemäß Ergebnis 
der Umweltprüfung folgendes Ergebnis zu: 
 

 
Auszug aus: VRRN, Entwurf Umweltbericht, Tabelle 6, S. 54 (Stand Januar 2024 

 

 

 

 
Auszug aus: VRRN, Entwurf Umweltbericht, Tabelle 7, S. 55 (Stand Januar 2024) 

 



Diese Unterlagen sind unter nachfolgendem Link abrufbar: 
https://www.m-r-n.com/projekte/windenergie/1.%20Offenlage/Umweltbericht.pdf  
 

2. Aus dem Bereich Umwelt kommt zur Standortfrage die fachliche Bewertung, dass am vor-
gesehenen Standort „keine geschützten bzw. schützenswerte Bereiche (…) innerhalb der 
Potenzialfläche“ vorhanden seien. Wie kommt die Einschätzung des Bereichs Umwelt zu-
stande, obwohl die Flächen „Hüttengraben Nord- und Südteil“ (ebenso die Fläche „Vogel-
wiese“) als Biotope nach der Biotopkartierung des Landes Rheinland-Pfalz, lt. Karte Be-
reich Umwelt, ausgewiesen sind und nach Bundesnaturschutzgesetz als Schutzgebiete 
vorgesehen sind.? 

Die nachfolgende Übersichtskarte zeigt, dass die beiden geplanten Vorranggebiete Wind-
energie (Gemarkung Ruchheim und Mutterstadt) außerhalb von bestehenden und geplanten 
naturschutzrechtlichen Schutzgebieten liegen. 

Laut Unterschutzstellungsprogramm/Landschaftsplan sind im Süden Ruchheims zwei unter-
schiedliche Schutzgebiete geplant:  

Die Fläche "Hüttengraben Nord- und Südteil" soll als Geschützter Landschaftsbestandteil 
nach § 29 BNatSchG ausgewiesen werden: 

Das Gebiet Ruchheimer Wiese / An der Vogelwiese hingegen soll als Landschaftsschutz-
gebiet nach § 26 BNatSchG ausgewiesen werden: 

Innerhalb dieser geplanten Schutzgebiete liegen (nach §30 BNatSchG) geschützte kleinflä-
chige Biotope (z.B. zwei Schilf-Röhricht-Bestände an der Kiesgrube ehemalige G+H-
Deponie innerhalb des geplanten GLB "Hüttengraben Südteil", Streuobstwiesen und magere 
Mähwiesen im Gebiet Ruchheimer Wiese, ebenso das kartierte schützenswerte Biotop Hüt-
tengraben im geplanten GLB "Hüttengraben Nordteil"). Somit befinden sich auch diese Bio-
tope außerhalb der im Entwurf zum Teilregionalplan dargestellten Vorrangfläche für Wind-
energie. 
Darüber hinaus gibt es keine gesetzlichen oder sonstigen Vorgaben über Festlegungen zu 
Abstandsflächen von Vorranggebieten Wind zu geschützten Biotopen und auch nicht zu ge-
schützten Landschaftsbestandteilen, die bei der Regionalplanung zu beachten sind. 

 

https://www.m-r-n.com/projekte/windenergie/1.%20Offenlage/Umweltbericht.pdf


3. Welche Kriterien (Kriterienkatalog des VRRN) liegen der Standortauswahl zugrunde? 

Die Ermittlung der Vorranggebiete erfolgte auf Grund einer fünfstufigen Planungsmethodik, 
die an Hand der vom VRRN zur Verfügung gestellten Unterlagen dargestellt wird.  

 
Auszug aus: VRRN, Entwurf Umweltbericht, S. 11 (Stand Januar 2024) 

Folgender Kriterienkatalog fand bei der vom VRRN angewendeten Planungsmethodik An-
wen-
dung:

 



 

 



 

 

 



 

 
(Auszug aus: VRRN, Entwurf Umweltbericht, S. 12-15, (Stand Januar 2024)) 

Anhand der Anwendung der vorgenannten Kriterien wurde eine Suchraumkulisse erstellt 
bzw. Flächen beim Vorliegen der Ausschlusskriterien aus der weiteren Betrachtung heraus-
genommen.  
Weiterhin ausgenommen wurden Flächen mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 
weniger als 5,6m/s in 160m über Grund sowie Flächen mit einer Flächengröße unter 20 ha.   

Diese Unterlagen sind unter  
https://www.m-r-n.com/projekte/windenergie/1.%20Offenlage/Umweltbericht.pdf  
abrufbar. 

4. Wie wurden Windgeschwindigkeit, Eingriffe in Umwelt und Landschaft, Effizienz und Ren-
tabilität von WK-Anlagen, Abstandsregelungen zur Wohnbebauung und Betrieben, infra-
strukturelle Anbindung an Straßen und Stromnetze bewertet? Wurden anliegende Aus-
siedlerhöfe zum Planungsprozess informiert? 

In Bezug auf die erste Teilfrage wird auf die Beantwortung der Frage 3 verwiesen.  

Die Öffentlichkeit hat im Zuge der ab dem 05.03.2024 beginnenden Anhörung und Offenlage 
die Möglichkeit sich über die Planinhalte zu informieren und beim VRRN als dem zuständi-
gen Träger dieses Regionalplanverfahrens eine Stellungnahme dazu bis zum 29.04.2024 
abzugeben.  

Die Planunterlagen werden vom 5. März 2024 bis einschließlich 29. April 2024 an folgender 
Stelle bei der Stadt Ludwigshafen ausgelegt und können dort während der genannten Zeiten 
eingesehen werden: Bereich 4 – 11 Zentrale Vergabestelle und Baukoordinierung, 2. OG, 
Raum 222, Jaegerstraße 1, 67059 Ludwigshafen, Mo. bis Do. 9.00 -12.00 Uhr und 14.00 - 
16.00 Uhr, Fr. 9.00- 12.00 Uhr 

Des Weiteren besteht die Möglichkeit die Online-Beteiligungsplattform des VRRN zu nutzen: 

Nachfolgende Links stehen hier zur Verfügung:  

https://beteiligung-regionalplan.de/vrrn-windenergie/ 
https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/windenergie 

Eine unmittelbare Unterrichtung der Eigentümer*innen der Aussiedlerhöfe durch den VRRN 
als auch durch die Stadtverwaltung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und aus Daten-
schutzgründen nicht möglich.   

https://www.m-r-n.com/projekte/windenergie/1.%20Offenlage/Umweltbericht.pdf
https://beteiligung-regionalplan.de/vrrn-windenergie/
https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/windenergie


5. Das vorgesehene Vorranggebiet Windkraft auf Mutterstadter Gemarkung von 87,3 ha 
grenzt im Südwesten an das Biotop/Landschaftsschutzgebiet „Vogelwiese“ und auf Mut-
terstadter Gemarkung an das Biotop „Ruchheimer Wiese“. Auch hier sieht die VRRN „vo-
raussichtlich geringere(n) bis mittlere(n) negative(n) Umweltauswirkungen“ ebenfalls „be-
dingt geeignet“. Was genau ist darunter zu verstehen? 

Siehe Antwort zur Frage 1: 

Ergänzend dazu noch die zusammenfassende Bewertung der Schutzgüter-Betroffenheit für 
dieses geplante Vorranggebiet: 

 

 

 
(Auszug aus: VRRN. Entwurf Umweltbericht, S. 57, Stand: Januar 2024) 

6. Die vorgesehenen Vorranggebiete Photovoltaik als weiterer Beitrag zur Energiewende 
sollen gesondert vorgestellt werden, was sind die Gründe für die Trennung und wann ist 
die Vorstellung für Ruchheim geplant. 

Die Verbandsversammlung des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) hat am 20.07.2022 
den Aufstellungsbeschluss für den „Teilregionalplan Erneuerbare Energien – Windenergie 
und Freiflächen-Fotovoltaik“ zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar gefasst.  

Der Teilregionalplan Erneuerbare Energien wurde im weiteren Planungsprozess in zwei ei-
genständige Planungsverfahren für Windenergie und Solarenergie getrennt. Als Gründe hier-
für nennt der VRRN eine unterschiedliche Planungsmethodik und unterschiedliche Pla-
nungskriterien bei den beiden Verfahren. Auch bieten lt. Aussage des VRRN getrennte Pläne 
die Möglichkeit zu einer zeitlich differenzierten und damit schnelleren Vorgehensweise. 

Da der neu aufzustellende Teilregionalplan „Freiflächen-Photovoltaik“ auf Ludwigshafener 
Gemarkung nur die Ausweisung eines Vorbehaltsgebiets und keines Vorranggebietes im 
Bereich der bestehenden Freiflächen-Photovoltaik-Anlage „Ofenhallendamm“ in Rheingön-
heim vorsieht, wurde die Planung auf Grund der räumlichen Betroffenheit lediglich im OBR 
Rheingönheim vorgestellt. Eine mittelbare räumliche Betroffenheit anderer Stadtteile durch 
das geplante Vorbehaltsgebiet liegt nicht vor. Insofern ist keine Vorstellung im OBR Ruch-
heim bzw. in anderen OBR vorgesehen.  

Ergänzend kann noch darauf hingewiesen werden, dass im Unterschied zur Windenergie die 
Kommunen in Bezug auf die Freiflächen-Photovoltaik die Möglichkeit haben, diese Nutzung 
räumlich auf lokaler Ebene zu steuern. Die diesbezüglichen Möglichkeiten der Stadt Lud-
wigshafen sind im Rahmen der Flächennutzungsplanung auf der Grundlage der Aussagen 
des Landschaftsplans zu klären.  

7. Plant der Bereich Stadtentwicklung eine öffentliche Informationsveranstaltung in Ruch-
heim, vor Abschluss der Offenlage, die bereits Anfang März beginnt? 

Der VRRN ist der Träger dieser beiden Regionalplanverfahren. Die Stadt Ludwigshafen wird 
im Rahmen der Offenlage an diesem Verfahren beteiligt und hat die Möglichkeit ihre Belange 
im Zuge einer Stellungnahme geltend zu machen.  



In Vorbereitung auf die Erarbeitung dieser Stellungnahme wurden die für Ludwigshafen rele-
vanten geplanten Vorranggebiete für die Windenergienutzung in den OBR Ruchheim, Og-
gersheim und Maudach in öffentlicher Sitzung von der Stadtverwaltung vorgestellt. Das ge-
plante Vorbehaltsgebiet für Freiflächen-Photovoltaik wurde im OBR Rheingönheim in öffentli-
cher Sitzung von der Stadtverwaltung vorgestellt. Hierzu wird auf die Beantwortung der Fra-
ge Nr. 6 verwiesen. Die geplanten Stellungnahmen zu den beiden Regionalplanverfahren 
sollen in der Sitzung des Hauptausschusses am 08.04.2024 in öffentlicher Sitzung beraten 
werden. Anschließend sollen diese Stellungnahmen in der Sitzung des Stadtrates am 
29.04.2024 in öffentlicher Sitzung beschlossen werden.  

Eine öffentliche Informationsveranstaltung in Ruchheim als auch in den anderen davon be-
rührten Stadtteilen ist in Anbetracht der o.g. Beteiligungsschritte nicht vorgesehen. Hierbei ist 
darauf hinzuweisen, dass es sich um Planverfahren in der Zuständigkeit des VRRN handelt.  

Wie bereits bei Frage 4 erwähnt, hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich im Zuge der ab 
dem 05.03.2024 beginnenden Anhörung und Offenlage über die Planinhalte zu informieren 
und beim VRRN als dem zuständigen Träger dieses Regionalplanverfahrens eine Stellung-
nahme bis zum 29.04.2024 abzugeben. Die dafür erforderlichen Unterlagen sind unter nach-
folgenden Links abrufbar. 

Windenergie:  
https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/windenergie 

Freiflächen-Photovoltaik:  
https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/photovoltaik 

 

Die Beantwortung der Frage Nr.2 ist durch den Bereich Umwelt erfolgt.   

 

Gez.  
Dr. Volker Spangenberger-Kerle 

 

https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/windenergie
https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/photovoltaik
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